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Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 24. Mai
2007 (Vorabentscheidungsersuchen des College van Beroep
voor het bedrijfsleven — Niederlande) — Maatschap
Schonewille-Prins/Minister van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit

(Rechtssache C-45/05) (1)

(Agrarstrukturen — Gemeinschaftliche Beihilferegelungen —
Rindfleischsektor — Kennzeichnung und Registrierung von

Rindern — Schlachtprämie — Ausschluss und Kürzung)

(2007/C 155/02)

Verfahrenssprache: Niederländisch

Vorlegendes Gericht

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Maatschap Schonewille-Prins

Beklagter: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen — College van Beroep voor het
bedrijfsleven — Auslegung des Art. 21 der Verordnung (EG)
Nr. 1254/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemein-
same Marktorganisation für Rindfleisch (ABl. L 160, S. 21)
sowie der Art. 44, 45 und 47 Abs. 2 der Verordnung (EG)
Nr. 2419/2001 der Kommission vom 11. Dezember 2001 mit
Durchführungsbestimmungen zum mit der Verordnung (EWG)
Nr. 3508/92 des Rates eingeführten integrierten Verwaltungs-
und Kontrollsystem für bestimmte gemeinschaftliche Beihilfe-
regelungen (ABl. L 327, S. 11) — Auslegung des Art. 11 der
Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 der Kommission vom
23. Dezember 1992 mit Durchführungsbestimmungen zum
integrierten Verwaltungs und Kontrollsystem für bestimmte
gemeinschaftliche Beihilferegelungen (ABl. L 391, S. 36) und des
Art. 22 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäschen
Parlaments und des Rates vom 17. Juli 2000 zur Einführung
eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rin-
dern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindflei-
scherzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG)

Nr. 820/97 des Rates (ABl. L 204, S. 1) — Schlachtprämie —
Einhaltung der Verordnung Nr. 1760/2000 — Gemeinschaftli-
che Ausschlüsse und Kürzungen — Anwendung auf nationale
Ausschlüsse und Kürzungen — Berichtigungen und Ergänzun-
gen der informatisierten Datenbank

Tenor

1. Art. 21 der Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Rind-
fleisch ist dahin auszulegen, dass die Nichtbeachtung der in Art. 7
Abs. 1 zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EG)
Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Juli 2000 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung
und Registrierung von Rindern und über die Etikettierung von
Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates vorgesehenen Frist für die
Meldung der Umsetzung eines Rindes in einen oder aus einem
Betrieb an die elektronische Datenbank dazu führt, dass dieses Rind
die Voraussetzungen für die Gewährung der Schlachtprämie nicht
erfüllt, und folglich einen Ausschluss von der Gewährung dieser
Prämie für dieses Tier nach sich zieht.

2. Die Prüfung der zweiten Vorlagefrage hat nichts ergeben, was die
Gültigkeit des Art. 21 der Verordnung Nr. 1254/1999 im Hin-
blick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berühren könnte,
soweit dieser Artikel bewirkt, dass ein Rind, für das die in Art. 7
Abs. 1 zweiter Gedankenstrich der Verordnung Nr. 1760/2000
vorgesehene Meldepflicht nicht eingehalten worden ist, die Voraus-
setzungen für die Gewährung der Schlachtprämie nicht erfüllt, und
demzufolge einen Ausschluss von der Gewährung dieser Prämie für
dieses Tier nach sich zieht.

3. Die Art. 44 und 45 der Verordnung (EG) Nr. 2419/2001 der
Kommission vom 11. Dezember 2001 mit Durchführungsbestim-
mungen zum mit der Verordnung (EWG) Nr. 3508/92 des Rates
eingeführten integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem für
bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen für einen Ausschluss
von der Gewährung der Schlachtprämie für ein Rind, für das die
Daten über eine Umsetzung in den oder aus dem Betrieb der elekt-
ronischen Datenbank nicht innerhalb der in Art. 7 Abs. 1 zweiter
Gedankenstrich der Verordnung Nr. 1760/2000 vorgesehenen
Frist mitgeteilt worden sind, gelten nicht mit der Folge, dass dieses
Rind in Bezug auf die Schlachtprämie förderfähig wird, auch wenn
diese der Datenbank verspätet übermittelten Daten zutreffend sind.
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4. Art. 11 der Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 der Kommission
vom 23. Dezember 1992 mit Durchführungsbestimmungen zum
integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem für bestimmte
gemeinschaftliche Beihilferegelungen und/oder Art. 22 der Verord-
nung Nr. 1760/2000 sind dahin auszulegen, dass ein Mitglied-
staat keine nationalen Sanktionen vorsehen kann, die aus Kürzun-
gen und Ausschlüssen des Gesamtbetrags der Gemeinschaftsbeihilfe
bestehen, die ein Betriebsinhaber, der einen Schlachtprämienantrag
gestellt hat, beanspruchen kann, da sich Sanktionen dieser Art
bereits in detaillierter Form in der Verordnung Nr. 3887/92 fin-
den.

(1) ABl. C 93 vom 16.4.2005.

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 24. Mai 2007
(Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichtshof
— Österreich) — Winfried L. Holböck/Finanzamt

Salzburg-Land

(Rechtssache C-157/05) (1)

(Freier Kapitalverkehr — Niederlassungsfreiheit — Einkom-
mensteuer — Dividendenausschüttung — Einkünfte aus

Kapitalvermögen aus einem Drittstaat)

(2007/C 155/03)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Verwaltungsgerichtshof

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: Winfried L. Holböck

Beklagte: Finanzamt Salzburg-Land

Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen — Verwaltungsgerichtshof — Aus-
legung der Art. 56 EG und 57 EG — Nationale Vorschriften
über die Besteuerung ausgeschütteter Dividenden — Im Inland
ansässige natürliche Person, die zwei Drittel der Anteile an einer
Gesellschaft mit Sitz in einem Drittstaat (Schweiz) hält —
Besteuerung der Dividenden zum normalen Einkommensteuer-
satz, während auf Dividenden aus dem Inland ein ermäßigter
Steuersatz angewandt wird

Tenor

Art. 57 Abs. 1 EG ist dahin auszulegen, dass Art. 56 EG nicht die
Anwendung einer am 31. Dezember 1993 bestehenden Regelung
durch einen Mitgliedstaat berührt, wonach für einen Anteilseigner, der

Dividenden von einer inländischen Gesellschaft bezieht, ein Steuersatz
in Höhe der Hälfte des Durchschnittssteuersatzes, für einen Anteils-
eigner, der Dividenden von einer in einem Drittstaat ansässigen Gesell-
schaft bezieht, an der er zu zwei Dritteln beteiligt ist, dagegen der nor-
male Einkommensteuersatz gilt.

(1) ABl. C 143 vom 11.6.2005.

Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 24. Mai 2007
— Kommission der Europäischen Gemeinschaften/König-

reich Spanien

(Rechtssache C-361/05) (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Abfallbewirtschaf-
tung — Richtlinien 75/442/EWG und 1999/31/EG — Illegale
und unkontrollierte Abfalldeponien — Abfalldeponien von

Níjar, Hoyo de Miguel und Cueva del Mojón)

(2007/C 155/04)

Verfahrenssprache: Spanisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: I. Martínez del Peral und M. Konstantinidis)

Beklagter: Königreich Spanien (Prozessbevollmächtigte: I. del
Cuvillo Contreras und M. Muñoz Pérez)

Gegenstand

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen die
Art. 4, 9 und 13 der Richtlinie 75/442/EWG des Rates vom
15. Juli 1975 über Abfälle (ABl. L 194, S. 47) in der durch die
Richtlinie 91/156/EWG (ABl. L 78, S. 32) geänderten Fassung
und gegen Art. 14 der Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom
26. April 1999 über Abfalldeponien (ABl. L 182, S. 1) —
Abfalldeponien von Níjar und Hoyo de Miguel sowie die in La
Mojonera gelegene Abfalldeponie von Cueva del Mojón

Tenor

1. Das Königreich Spanien hat dadurch gegen seine Verpflichtungen
aus den Art. 4, 9 und 13 der Richtlinie 75/442/EWG des Rates
vom 15. Juli 1975 über Abfälle in der durch die Richtlinie
91/156/EWG des Rates vom 18. März 1991 geänderten Fassung
und aus Art. 14 der Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom
26. April 1999 über Abfalldeponien verstoßen, dass es nicht frist-
gemäß die Maßnahmen ergriffen hat, die erforderlich sind, um die
Anwendung der genannten Vorschriften auf die Abfalldeponien von
Níjar und Hoyo de Miguel sowie die in La Mojonera gelegene
Abfalldeponie von Cueva del Mojón sicherzustellen.
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